
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Verwaltungsausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Technischer Ausschuss 

 OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

VERWALTUNGSAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Verwaltungsausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

VERWALTUNGSAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: On
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 05.01.2023
	Beschlussvorlage: Der zwischen der Florian-Geyer-Straße und der Hans-Böheim-Straße verlaufende Fußweg befindet sich teilweise auf dem Privatgrundstück 816/2 der Gemarkung Großpösna. Gemäß den Archivaufzeichnungen besteht dieser Umstand schon seit Jahrzehnten. In den 80er Jahren hatte man bereits versucht den Teil des Fußwegs, der sich auf dem Privatgrundstück befindet, in öffentliche Hand zu übertragen. Warum dies nicht umgesetzt wurde, kann nicht mehr nachvollzogen werden.Ursprünglich war der Verlauf des Fußwegs zw. o.g. Straßen offenbar anders geplant, da man hierzu bereits das Flurstück 808/7 der Gemarkung Großpösna gebildet hatte. Zu einem Fußwegverlauf über das Flurstück 808/7 kam es aber nie.Warum bisher kein Tausch der Flurstücke 808/7 und 816/2 vorgenommen wurde, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Nunmehr hat die Gemeinde aber nochmals die Initiative ergriffen, um den Teil des Fußwegs, der sich im Privateigentum befindet und dem Eigentümer des Flurstücks 816/1 gehört, in kommunales Eigentum zu übertragen. Dazu wird ein  Flurstückstausch der Flurstücke 808/7 und 816/2 jeweils Gemarkung Großpösna angestrebt. Der Eigentümer des Flurstücks 816/2 der auch Eigentümer des Flurstücks 816/1 ist, ist hierzu bereit. Um diesen Flurstückstausch zu ermöglichen, muss die Gemeinde aber eine Flächendifferenz von 24 m² zu ihren Lasten in Kauf nehmen. Nur mit einer solchen ist ein Flurstückstausch überhaupt umsetzbar und ein komplett in öffentlicher Hand befindlicher Fußweg möglich.  
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 16.01.2023
	Beschlussnummer: VA-2023-002
	Beschlusstext: Den Flurstückstausch des gemeindeeigenen Flurstücks 808/7 gegen das Flurstück 816/2, jeweils zugehörig der Gemarkung Großpösna. Die Flächendifferenz von 24 m² zu Lasten der Gemeinde wird dabei akzeptiert, um den Flurstückstasuch überhaupt zu ermöglichen und damit den Fußweg vollständig in kommunales Eigentum zu bringen.Die Tauschparteien tragen die Notarkosten jeweils zu 1/2. Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, den Tauschvertrag abzuschließen.
	Herr/Frau: [Herr Kühn]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Flurstückstausch der Flurstücke 808/7 und 816/2 jeweils Gemarkung Großpösna
	Verfasser: [Stabsstelle]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 


